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Konstruktionsfehler des Grundeinkommens

Eine kurze Berechnung   
    von Jens Berger [6] am 20. November 2012   
  
In der Diskussion über das BGE wird sich zwischen Befürwortern und Gegner lebhaft darüber
gestritten, ob die Menschen nach der Einführung des BGE überhaupt noch die Motivation haben,
arbeiten zu gehen und damit die Verteilungsmasse zu erwirtschaften, aus der das BGE finanziert
wird. Doch bereits dieser Streit ist ein Beispiel dafür, dass die Diskussion einem entscheidenden
Denkfehler aufsitzt. Ohne dies explizit zu sagen, setzt man bei der Diskussion immer den Nettolohn
(bzw. die erhaltenen Netto-Transferleistungen) mit der Höhe des BGE gleich. Dieser Denkfehler
verbaut jedoch eine tiefgreifendere Sicht auf die Konstruktionsfehler des BGE.

Finanzierungbedarf von fast einer Billion Euro

Eine der zentralen Fragen des BGE ist die Finanzierung der Transferleistungen. Bei einem BGE in
Höhe von 1.000 Euro pro Kopf und Monat für 81 Millionen Menschen müssten immerhin rund 972
Mrd. Euro umverteilt werden. Befürworter des BGE argumentieren an dieser Stelle gerne, dass der
Staat ja heute bereits mehr als 750 Mrd. Euro für Sozialtransfers bezahlt, das Defizit also „lediglich“
bei rund 220 Mrd. Euro läge. Dies ist jedoch Augenwischerei, da lediglich 35% dieser Transfers aus
dem Staatshaushalt gezahlt werden [PDF - 1.8 MB] [7], während der Rest über die Sozialbeiträge
(z.B. Renten- und Arbeitslosenversicherung) erhoben wird. Selbst bei großzügiger Berechnung würde
der Staat demnach „nur“ 35% der gesamten Sozialtransfers und somit 260 Mrd. Euro einsparen,
wenn sämtliche Sozialtransfers wegfielen. Bei einem BGE-Transfervolumen von 972 Mrd. Euro
bestünde somit ein Finanzierungsdefizit von rund 712 Mrd. Euro. Im letzten Jahr lagen die gesamten
Steuereinnahmen des Staates bei 573 Mrd. Euro. Woher soll der Staat die zusätzlichen Mittel
nehmen?

„Die da oben“ können das BGE alleine auch nicht schultern

Vor allem bei BGE-Befürwortern aus dem linken Lager ist die Vorstellung weit verbreitet, dass das
BGE von „denen da oben“ finanziert werden könnte. Doch so einfach ist das nicht. Laut
Einkommensteuerstatistik gibt es in Deutschland 1,27 Mio. Haushalte mit Brutto-Einkünften von
mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Zusammengenommen erzielten diese Haushalte Einkünfte in Höhe
von 270 Mrd. Euro. Selbst wenn man diesen Haushalten jeden Euro, der über ein
Haushaltsnettoeinkommen von 70.000 Euro hinausgeht, mit 100% besteuern würde, käme man
lediglich auf 181 Mrd. Euro Steuereinnahmen – 127 Mrd. Euro mehr als heute. Wenn man nicht ganz
so radikal vorgeht und durch Steuererhöhungen die Einkommensteuerbelastung dieser
Besserverdiener verdoppeln würde, käme man auf Zusatzeinnahmen in Höhe von 54 Mrd. Euro.
Rechnet man die BGE-Effekte bei der Einkommensbesteuerung hinzu[* [8]], kommt man auf rund 63
Mrd. Euro. Eine stärkere Besteuerung von Vermögen würden zusätzlich je nach Schätzung zwischen
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10 und 25 Mrd. Euro in die Kassen spülen [9].

Das BGE-Finanzierungsdefizit von 712 Mrd. Euro würde selbst nach einer Verdoppelung der
Einkommensteuer für Spitzeneinkommen und einer höheren Vermögensbesteuerung lediglich auf
624 Mrd. Euro schrumpfen. Selbst wenn man zusätzlich die Einnahmen aus der Körperschaftssteuer
und der Zinsabschlagsteuer verdoppeln könnte, würde das Defizit immer noch stolze 600 Mrd. Euro
betragen. Die Idee, man könnte ein BGE ausschließlich „von denen da oben“ finanzieren lassen, ist
nicht haltbar. Durch die genannten Maßnahmen ließe sich noch nicht einmal ein Drittel des BGE
finanzieren.

Man muss die reale Kaufkraft im Auge behalten

Ohne eine starke Erhöhung der Verbrauchssteuern ist das BGE – gleich in welcher Höhe – nicht
finanzierbar. In Summe nahm der Staat im letzten Jahr rund 240 Mrd. Euro durch die Besteuerung
von Konsum und Verbrauch ein – darunter fallen beispielsweise die Umsatz/-Mehrwertsteuer, die
Mineralölsteuer, die Stromsteuer und die Tabaksteuer. Um das Defizit von 600 Mrd. Euro zu decken,
müsste man die Einnahmen aus diesen Steuern demnach um 250% erhöhen. Geht man dabei nach
der Rasenmähermethode vor, steigt der Mehrwertsteuersatz auf 66,5%, eine Schachtel Zigaretten
würde mehr als 14 Euro kosten und der Liter Super-Benzin würde die 4-Euro-Marke streifen. Dafür
hätte jeder Bürger dann ja schließlich auch 1.000 Euro mehr in der Tasche, so die Befürworter des
BGE. Dass diese 1.000 Euro von der steuerbedingten Preissteigerungen voll aufgezehrt würden,
darüber spricht man seitens der Befürworter eher ungerne. Wenn man die genannten Erhöhungen
der Verbrauchssteuern überträgt, entspräche dies einem einmaligen steuerbedingten Inflationseffekt
von rund 30%[** [10]].

Grundlage der meisten BGE-Modelle ist, dass das BGE nahezu alle staatlichen Transferleistungen
ersetzt und das BGE somit auch die vorhandenen Sozialsysteme ablöst. Dabei wird von den
Befürwortern gerne vergessen, dass auch die gesetzliche Krankenversicherung eines dieser
Sozialsysteme ist, das bei der Einführung eines BGE fortan von den Menschen selbst finanziert
werden müsste. Nimmt man einen monatlichen Beitrag von 300 Euro als solide Basis, würde sich das
nominelle BGE von 1.000 Euro bereits auf nominal 700 Euro reduzieren. Rechnet man den oben
genannten steuerbedingten Inflationseffekt hinzu, bleibt dem BGE-Empfänger real nur eine Kaufkraft
von 490 Euro pro Monat. Davon kann man jedoch noch nicht einmal die existenzsichernden Kosten
(Miete, Mietnebenkosten, Lebensmittel etc. pp.) zahlen. Die Frage, ob die Menschen sich bei staatlich
garantierten und bedingungslosen Einkünften i.H.v. real 490 Euro pro Monat noch nebenbei arbeiten
müssten, stellt sich überhaupt nicht. Selbstverständlich müssen sie nicht nur nebenbei, sondern
meist in Vollzeit, arbeiten, um ihre Lebenshaltungskosten finanzieren zu können. Die Hartz-IV- bzw.
Sozialhilfeproblematik wäre mit dem BGE gleichfalls nicht gelöst, da Bedürftige weiterhin zusätzlich
Geld vom Staat bekommen müssten, um Gesamteinkünfte zu haben, die dem menschenwürdigen
Existenzminimum (bei realen Preisen) entsprechen.

Etwas anders sieht das Bild für Menschen aus, die auch heute schon in Vollzeit arbeiten. Wer
beispielsweise heute 2.600 Euro brutto im Monat verdient, hätte mit einem BGE i.H.V. 1.000 Euro
netto künftig 2.900 Euro netto in der Tasche. Neben dem BGE würde der normale Arbeitnehmer auch
noch die Kosten für die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung sparen, da diese
System durch das BGE obsolet wären. Da aber kein Mensch mit einem Realeinkommen i.H.v. 490
Euro pro Monat leben kann, wäre dies ein Hauptgewinn für private Zusatzversicherungen für die
Altersvorsorge. Was der Arbeitnehmer auf dem Lohnzettel spart, würde er privat weiterhin zahlen
müssen. Lediglich der Arbeitgeber kommt auf diese Art und Weise um seinen Anteil an den
vielzitierten Lohnnebenkosten herum. Da wundert es nicht, dass das BGE-Modell auch in FDP- und
CDU-Kreisen sehr beliebt ist. (z.B. Althaus, Angela Merkel hat sogar eine „Bürgergeld-Kommission“
eingesetzt.)

Aber selbst wenn man im oben genannten Fall ein Nettoverdienst von 2.900 Euro pro Monat
annehmen würde, entspräche dieses Summe durch den genannten Inflationseffekt lediglich einem
realen Einkommen i.H.v. 2.030 Euro pro Monat. Zieht man davon noch die obligatorische
Krankenversicherung (300 Euro pro Monat) ab, verbleiben dem Arbeitnehmer real 1.730 Euro pro
Monat und somit gerade einmal 60 Euro mehr als heute.
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Das BGE hält nicht, was es verspricht

Wo zu also das BGE? Durch die Finanzierungs- und Steuereffekte sind die Menschen weiterhin
gezwungen, arbeiten zu gehen, um ihre Lebenshaltungskosten zu decken, womit die Kernbedingung
eines BGE nicht erfüllt ist. Dabei sind viele Gegenargumente und negativen Nebeneffekte hier noch
gar nicht genannt. Wie soll man beispielsweise das mit den Steuereffekten verbundene Problem der
Schwarzarbeit lösen? Wie will man verhindern, dass Bundesbürger sich ihre Güter steuergünstig im
Ausland besorgen?

Man muss das BGE gar nicht auf der ethischen Perspektive diskutieren. Da die Steuer- und
Preiseffekte bei der Einführung des BGE derart gewaltig währen, kann das BGE, egal in welcher Form
oder nominellen Höhe, nicht das halten, was es verspricht. Dadurch ist jede Diskussion über die
ethischen Fragen überflüssig. Das BGE ist zweifelsohne eine nette Idee, die jedoch nicht umsetzbar
ist. Umsetzbar sind jedoch zahlreiche Alternativen zum BGE, die schlussendlich den Effekt haben,
den seine Befürworter dem BGE zuschreiben. Wenn man z.B. den Hartz-IV-Regelleistungssatz und
die Grundsicherung maßvoll erhöhen und die Sanktionen [11] streichen würde, könnten auch
Hilfsbedürftige menschenwürdig leben. Dies wäre ein Grundeinkommen, aber eben kein
bedingungsloses.
   

[«* [12]] Die 1.000 Euro BGE müssten von Besserverdienerhaushalten schließlich voll versteuert
werden

[«** [13]] Einige Ausgaben (z.B. die Kaltmiete) unterliegen keiner Verbrauchssteuer und würden sich
durch die Veränderung des Steuersatzes nicht verteuern, andere Güter (z.B. Strom, Heiz- und
Brennstoffe, Alkohol, Tabak) würden durch die Veränderung des Steuersatzes wesentlich teurer,
während Güter, für die reduzierte Mehrwertsteuersatz gilt, sich nur vergleichsweise gering verteuern
würden. Die 30% sind ein Querschnitt aus dem statistischen Warenkorb und der jeweiligen
Verbrauchssteuerquoten.
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